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Gesamtstunden:   132 UE   

                                    3-jähriges Studium 
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      Stand:  05/04 

 1 

Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
1. 
 
 
 
 
 
 

 
Die Studierenden... 
... entdecken und erkennen die 
    einleitenden Inhalte zum  
    Studienfach. 

 
Einführung 
- Vorstellung des  
- Studienfaches, seiner  
- Inhalte und Schwer-

punkte 
- Verfassungsrechtliche 
      Grundsätze (Art. 3, 
      103 GG) 
- Geschichte des 
      Strafrechts 
- Strafzweck 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 

 
 2 UE 

  
Gegebenenfalls: 
- Aula 
 

 
2. 

 
Die Studierenden... 
... erfahren Regelungen zum  
    Standort des Strafrechts in 
    der Rechtsordnung. 

 
Standort des Strafrechts 
im System der 
deutschen Rechts-
ordnung / Begriffs-
bestimmungen 
- Darstellung des  
      Begriffes „Recht“ 
- Materielles Strafrecht 
- Formelles Strafrecht 
- Ordnungswidrigkeiten 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 

 
 1 UE 

  
Gegebenenfalls: 
- Aula 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
3. 

 
Die Studierenden... 
... werden mit Verfahrensgrund- 
    zügen vertraut. 

 
Grundzüge  des Straf- 
und Ordnungs-
widrigkeitenverfahrens  
 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 

 
 4 UE 

  
Gegebenenfalls: 
- Aula 
 

 
4. 

 
Die Studierenden... 
... eignen sich Kenntnisse über  
    die Rechtsfolgen der Tat  
    an. 

 
Rechtsfolgen der Tat 
- Strafen 

.   Hauptstrafen  
          (§§ 38 - 43 a StGB) 
      .   Nebenstrafen 
          (§ 44 StGB) 
      .   Nebenfolgen 
          (§ 45 StGB) 
- Maßregeln der  
      Besserung und  
      Sicherung 
      .   freiheitsentziehende 
          (§§ 63-66 StGB) 
      .   nichtfreiheits- 
          entziehende  
          (§§ 68-70 StGB) 
- Maßnahmen nach dem 
      JGG  
      (§§ 10, 12, 13, 17  
      JGG) 
- Rechtsfolgen im  
      Ordnungswidrigkeiten- 
      verfahren 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
 

 
 2 UE 

  
Gegebenenfalls: 
- Aula 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
5. 

 
Die Studierenden... 
... werden mit den Geltungsbe- 
    reichen des Strafrechts ver- 
    traut. 

 
Geltungsbereich des 
Strafrechts 
- Zeitlicher  
      Geltungsbereich  
      (§ 2 StGB) 
- Örtlicher  
      Geltungsbereich  
      (§§ 3-7 StGB) 
- Tatort und Tatzeit  
      (§§ 8, 9 StGB) 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
 
 

 
 2 UE 

  
Gegebenenfalls: 
- Aula 
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wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
6. 

 
Die Studierenden... 
... erwerben Kenntnisse über die 
    Strukturierung der Straftaten 
    und Delikte. 

 
Einteilung der Straftaten 
/ Delikte 
- Verbrechen und  
      Vergehen 
      .   Besonders oder  
          minder schwere  
          Fälle  
          (§ 12 Abs. 3 StGB) 
      .   Änderung des  
          Deliktscharakters  
          (z. B. §§ 176 Abs. 4, 
          239 Abs. 2 StGB) 
      .   Auswirkungen  
           (z. B. § 65 PAG) 
      .   Nach der  
          Handlungsform 
      .   Nach der Beziehung 
          zwischen Handlung 
          und Erfolg 
      .   Nach der Intensität  
          des Rechtsgut- 
          angriffs 
      .   Antragsdelikte 
      .   Amtsdelikte  
          (z. B. § 343 StGB) 
      .   Eigenhändige  
          Delikte  
          (z. B. §§ 153, 154  
          StGB) 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
 
 

 
 4 UE 
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wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

   
      .   Innerhalb der  
          Deliktsgruppe  
          (Grundtatbestand,  
          Qualifizierung,  
          Privilegierung,  
          Erfolgsqualifi- 
          zierung,  
          Regelbeispiele) 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
7. 

 
Die Studierenden... 
... werden befähigt, den Aufbau 
    der Straftat zu erkennen. 

 
Aufbau einer Straftat 
- Abgrenzung zur  
      rechtswidrigen Tat  
      (§ 11 Abs. 1 Nr. 5  
      StGB) 
- Abgrenzung zur  
      Ordnungswidrigkeit  
      und zur mit Geld- 
      buße bedrohten  
      Handlung  
      (§ 1 Abs. 1, Abs. 2  
      OWiG) 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
 
 

 
 1 UE 

  

 
8. 

 
Die Studierenden... 
... erwerben Einsicht über die 
    Handlung im strafrechtlichen 
    Sinne. 

 
Handlung im 
strafrechtlichen Sinne 
- Begriff 
- „Nicht“-Handlungen 
- Handlungslehren 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
 
 

 
 1 UE 
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Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
9. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen das System der  
    Benennung unerwünschten 
    Verhaltens in Verbots- und 
    Gebotsnormen. 

 
Tatbestand 
- Schutz der 

Rechtsgüter 
- objektive und 

subjektive Merkmale 
- Subsumtion 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
 

 
 1 UE 

  

 
10. 

 
Die Studierenden... 
... werden vertraut mit Regeln   
    der Verursachung und der Ver- 
    antwortung für Folgen daraus. 

 
Kausalität 
- Äquivalenztheorie 
- Theorie der objektiven 

Zurechnung 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
 

 
 1 UE 

  

 
11. 

 
Die Studierenden... 
... erhalten Einsicht über die Be- 
    deutung von Wollen und Er- 
    kennen des Handelnden. 

 
Vorsatz und 
Fahrlässigkeit 
- Vorsatzarten 

.   Absicht 
      .   direkter Vorsatz 
      .   bedingter Vorsatz 
- Arten der  
      Fahrlässigkeit 
      .   Leichtfertigkeit  
          (z. B. § 251 StGB) 
      .   bewusste  
          Fahrlässigkeit 
      .   unbewusste  
          Fahrlässigkeit 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
 

 
 4 UE 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
12. 

 
Die Studierenden... 
... erreichen die Fertigkeit, eine 
    erste Gruppe häufig vor- 
    kommender Straftaten zu er- 
    kennen und zu bearbeiten. 
 

 
Straftaten 
- Körperverletzung 
      (§§ 223 ff, 340 StGB) 
- Sachbeschädigung 
      (§ 303 ff StGB) 
- Beleidigung  
      (§§ 185, 186, 187, 189 
      StGB) 
- Widerstand gegen  
      Vollstreckungsbeamte  
      (§§ 113, 114, 120  
      StGB) 
- Strafvereitelung  
      (§§ 258, 258a, 145d,  
      164 StGB) 
- Aussageerpressung  
      (§ 343 StGB, § 136a  
      StPO)  
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunterricht 
- Fallbearbeitung 
 

 
15 UE 

 
Leitthema 1: 
Anzeige 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studienfach:              Strafrecht / Strafprozessrecht /  
                                    Ordnungswidrigkeitenrecht  /    

Gesamtstunden:   132 UE   

                                    3-jähriges Studium 
Studienabschnitt:      Grundstudium I Stunden:                  48 UE 
      Stand:  05/04 

 9 

Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
13. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen verschiedene 
    Gruppen von Unterlassungs- 
    delikten. 

 
Echte und unechte 
Unterlassungsdelikte 
- Begehen durch  
      Unterlassen  
      (§ 13 StGB) 
- Begründung der  
      Garantenstellung 
- Entsprechensklausel 
- Verhältnis zwischen 

echtem (z. B. §§ 138, 
323c StGB) und 

      unechtem  
      Unterlassungsdelikt 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge- 

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 

 
 4 UE 
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Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
14. 

 
Die Studierenden... 
... erarbeiten sich die Fähigkeit, 
    die Versuchsstrafbarkeit er- 
    kennen und nachweisen zu 
    können. 
     

 
Versuch 
- Begriff  
      (§§ 22 StGB; 13 Abs. 1 
      OWiG)  
- Abgrenzung zwischen  
      Vorbereitungshandlung 
      und unmittelbarem  
      Ansetzen  
      (z. B. § 149 StGB) 
- Strafbarkeit des  
      Versuchs  
      (§§ 23 Abs. 1 StGB; 13 
      Abs. 2 OWiG)    
- Arten des Versuchs 
- Rücktritt vom Versuch 

als Strafaufhebungs-
grund 

- Hinweis auf  
      Unternehmensdelikte  
- Versuch der  
      Beteiligung  
      (§ 30 StGB) 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge- 

spräch 
- Arbeitsunter- 

richt 
- Fallbearbeitung 
 

 
 6 UE 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
15. 

 
Die Studierenden... 
... erlangen sichere Kenntnis 
    über die Rechtswidrigkeit und 
    die Voraussetzungen und 
    Wirkung von Rechtsfertigungs- 
    gründen. 

 
Rechtswidrigkeit 
- Begriff 
- Rechtfertigungs-

gründe nach dem 
StGB und dem OWiG     

      (§§ 32, 34 StGB; §§  
      15, 16 OWiG)     
- Rechtfertigungs- 
      gründe nach dem BGB 
      (z. B. §§ 228, 904   
      BGB) 
- Rechtmäßige  
      Amtsausübung 
- Einwilligung;  
      Einverständnis 
- Erziehungs- und  
      Zuchtgewalt  
      (§§ 1626, 1631, 1705,  
      1800 BGB) 
- Festnahmerecht  
      (§ 127 StPO) 
- Fallbearbeitung 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge- 

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 

 
13 UE 

  

 
16. 

 
Die Studierenden... 
... erzielen die Fertigkeit, Straf-  
    taten gegen das Leben zu  
    erkennen und die Verfolgung  
    einleiten zu können. 

 
Straftaten gegen das 
Leben  
(§§ 211, 212, 213, 216, 
222 StGB) 
 

 
Möglich sind: 
-     Vorlesung 
- Unterrichtsge- 

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 

 
 4 UE 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
17. 

 
Die Studierenden... 
... erarbeiten sich Kenntnisse 
    und Bewusstsein über die  
    strafrechtliche Dimension der 
    Schuld und ihre Wirkungen. 

 
Schuld und 
Vorwerfbarkeit 
- Schuldfähigkeit 
- Schuldunfähigkeit  
      (§§ 19, 20 StGB) 
- Schuldaus- 
      schließungsgründe 
- Actio libera in causa 
- Vollrausch  
      (§ 323a StGB) 
- Unrechtsbewusstsein  
      (§ 17 StGB) 
- Entschuldigungs- 
      gründe 
- Notwehrüber- 
      schreitung  
      (§ 33 StGB) 
- entschuldigender  
      Notstand  
      (§ 35 StGB) 
- übergesetzlicher  
      Notstand 
- Abgrenzung zwischen  
      rechtfertigendem und  
      entschuldigendem   
      Notstand 
 

 
Möglich sind: 
-     Vorlesung 
- Unterrichtsge- 

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 
 

 
 6 UE 
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18. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Bedeutung 
    folgender Gründe, die Be- 
    strafung verhindern können. 

        
Strafausschließungs- 
und 
Strafaufhebungsgründe 
- Indemnität 
- jugendliches Alter gem. 

§ 173 Abs. 3 StGB 
- Angehörigenverhältnis 
      gem. § 258 Abs. 6  
      StGB 
- Freiwilliger Rücktritt  
      und tätige Reue 
- Amnestie und  
      Begnadigung 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 

 
 1 UE 

  

 
19. 

 
Die Studierenden... 
... erlangen die Fähigkeit, die Vor- 
    aussetzungen der Täterschaft 
    zu erkennen und ihre einzelnen 
    Formen unterscheiden. 

 
Täterschaft 
- unmittelbare  
      Täterschaft  
      (§ 25 Abs. 1  1. HS  
      StGB) 
- Nebentäterschaft 
- Formen der mittelbaren 

Täterschaft  
      (§ 25 Abs. 1  2. HS  
      StGB) 
- Mittäterschaft  
      (§ 25 Abs. 2 StGB) 
- Einheitstäterbegriff  
      (§ 14 Abs. 1 OWiG) 
    

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 
- Übung 

 
 6 UE 
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Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
20. 

 
Die Studierenden... 
... erreichen die Fähigkeit, die 
    Voraussetzungen der Teil- 
    nahme zu erkennen und ihre 
    einzelnen Formen und Wir- 
    kungen zu unterscheiden. 

 
Teilnahme 
- Abgrenzungstheorie  
      zur Täterschaft 
- Akzessorietät 
- Anstiftung  
      (§ 26 StGB) 
- Beihilfe  
      (§ 27 Abs. 1 StGB) 
- Fallbearbeitung 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 
- Übung 

 
 6 UE 

  

 
21. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen das Zusammen- 
    wirken oder die Ausschließ- 
    lichkeit von Normen bei der 
    Zuerkennung oder Bemessung 
    von Rechtsfolgen. 

 
Konkurrenzen 
- Tateinheit  
      (§ 52 StGB) 
- Tatmehrheit  
      (§ 53 StGB) 
- Gesetzeskonkurrenz 
- Zusammentreffen von 

Straftat und 
Ordnungswidrigkeit  

      (§ 21 OWiG) 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 

 
 1 UE 

  

 
22. 

 
Die Studierenden... 
... erwerben Kenntnis über 
    Voraussetzungen und Wir- 
    kungen der Verjährung im 
    Straf- und Ordnungswidrig- 
    keitenverfahren. 

 
Verjährung 
- Verfolgungsverjährung 
      (§ 78 StGB)     
-     Vollstreckungs- 
      verjährung  
      (§ 79 StGB) 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 

 
 1 UE 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
23. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Tatbestands- 
    merkmale der Rechtsnormen, 
    subsumieren sie mit Lebens- 
    sachverhalten und sollen be- 
    fähigt werden, hiernach Ver- 
    folgungsmaßnahmen einzu- 
    leiten. 
 

 
Diebstahl und 
Unterschlagung  
(§§ 242 – 244a, 246, 247, 
248a, 248b, 248c StGB) 
 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 

 
 8 UE 

  

 
24. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Tatbestands- 
    merkmale der Rechtsnormen, 
    subsumieren sie mit Lebens- 
    sachverhalten und sollen be- 
    fähigt werden, hiernach Ver- 
    folgungsmaßnahmen einzu- 
    leiten. 
 

 
Raub und Erpressung  
(§§ 249 – 255, 316a StGB)
 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 

 
 6 UE 

  

 
25. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Tatbestands- 
    merkmale der Rechtsnormen, 
    subsumieren sie mit Lebens- 
    sachverhalten und sollen be- 
    fähigt werden, hiernach Ver- 
    folgungsmaßnahmen einzu- 
    leiten. 
 

 
Erpresserischer 
Menschenraub und 
Geiselnahme  
(§§ 239a und 239b StGB) 
 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunterricht 
- Fallbearbeitung 
 

 
 2 UE 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
26. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Tatbestands- 
    merkmale der Rechtsnormen, 
    subsumieren sie mit Lebens- 
    sachverhalten und sollen be- 
    fähigt werden, hiernach Ver- 
    folgungsmaßnahmen einzu- 
    leiten. 
 

 
Begünstigung und 
Hehlerei  
(§§ 257 – 261 StGB) 
 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Fallbearbeitung 
 

 
 3 UE 

  

 
27. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Tatbestands- 
    merkmale der Rechtsnormen, 
    subsumieren sie mit Lebens- 
    sachverhalten und sollen be- 
    fähigt werden, hiernach Ver- 
    folgungsmaßnahmen einzu- 
    leiten. 
 

 
Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit  
(§§ 239, 240, 241 StGB)      
 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Fallbearbeitung 
 

 
 4 UE 

  

 
28. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Tatbestands- 
    merkmale der Rechtsnormen, 
    subsumieren sie mit Lebens- 
    sachverhalten und sollen be- 
    fähigt werden, hiernach Ver- 
    folgungsmaßnahmen einzu- 
    leiten. 
 

 
Hausfriedensbruch und 
Entziehung Minder-
jähriger  
(§§ 123 ff., 235 StGB) 
 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Fallbearbeitung 
 

 
 2 UE 

 
Leitthema 2: 
Häusliche Gewalt 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
29. 

 
Die Studierenden... 
... erlangen Fertigkeit, Straftaten 
    nach ihren Tatbestandsmerk- 
    malen und weiteren Regeln 
    systematisiert zu prüfen und 
    zu bewerten. 
 

 
Fallbearbeitung 
 
 

 
Möglich sind: 
- Arbeitsunter- 

richt 
- Fallbearbeitung 
- Übung 
 

 
 3 UE 
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30. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Tatbestands- 
    merkmale der Rechtsnormen, 
    subsumieren sie mit Lebens- 
    sachverhalten und sollen be- 
    fähigt werden, hiernach Ver- 
    folgungsmaßnahmen einzu- 
    leiten. 
 

 
Gemeingefährliche 
Straftaten  
(§§ 306 – 308, 309, 313, 
314 StGB) 
 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 

 
 4 UE 

  

 
31. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Tatbestands- 
    merkmale der Rechtsnormen, 
    subsumieren sie mit Lebens- 
    sachverhalten und sollen be- 
    fähigt werden, hiernach Ver- 
    folgungsmaßnahmen einzu- 
    leiten. 
 

 
Verwendung 
verfassungsfeindlicher 
Symbole und  
Volksverhetzung  
(§§ 84, 85, 86, 86a und 
130 StGB) 
 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunterricht 
- Fallbearbeitung 
 

 
 2 UE 

  

 
32. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Tatbestands- 
    merkmale der Rechtsnormen, 
    subsumieren sie mit Lebens- 
    sachverhalten und sollen be- 
    fähigt werden, hiernach Ver- 
    folgungsmaßnahmen einzu- 
    leiten. 
 

 
Straftaten gegen die 
öffentliche Ordnung  
(§§ 124, 125a, 133, 136, 
138, 140 StGB) 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
 

 
 3 UE 

 
Leitthema 3: 
Versammlung 
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33. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Tatbestands- 
    merkmale der Rechtsnormen, 
    subsumieren sie mit Lebens- 
    sachverhalten und sollen be- 
    fähigt werden, hiernach Ver- 
    folgungsmaßnahmen einzu- 
    leiten. 
 

 
Straftaten gegen die 
sexuelle Selbst-
bestimmung  
(§§ 174–174c, 176-176 b, 
177-178, 179-184 c StGB) 
  
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
 

 
 2 UE 

  

 
34. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Tatbestands- 
    merkmale der Rechtsnormen, 
    subsumieren sie mit Lebens- 
    sachverhalten und sollen be- 
    fähigt werden, hiernach Ver- 
    folgungsmaßnahmen einzu- 
    leiten. 
 

 
Straftaten im Amt  
(§§ 331, 332, 335, 340, 
203, 353 b, 357, 358, 45 
StGB) 
 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 
 

 
 3 UE 

  

 
35. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Tatbestands- 
    merkmale der Rechtsnormen, 
    subsumieren sie mit Lebens- 
    sachverhalten und sollen be- 
    fähigt werden, hiernach Ver- 
    folgungsmaßnahmen einzu- 
    leiten. 
 

 
Betrug und Untreue  
(§§ 263, 263 a, 265, 265 a, 
266, 266 a, 266 b StGB) 
 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunterricht 
- Fallbearbeitung 
 

 
 4 UE 
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36. 

 
Die Studierenden... 
... erkennen die Tatbestands- 
    merkmale der Rechtsnormen, 
    subsumieren sie mit Lebens- 
    sachverhalten und sollen be- 
    fähigt werden, hiernach Ver- 
    folgungsmaßnahmen einzu- 
    leiten. 
 

 
Urkundenfälschung  
(§§ 267, 268, 281 StGB)  
 
 
 

 
 

 
  

 
Stoffvermittlung 
erfolgt im Rahmen 
des Faches VW   
(Verkehrsstraf- 
 taten) 
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